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69. Jahrgang Ausgegeben zu Düsseldorf am 8. Januar 2016

G 47631

Nummer 1

Grußwort
an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

des öffentlichen Dienstes in Nordrhein-Westfalen 
zum Jahreswechsel 2015 / 2016

Liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter,

die meisten von Ihnen kennen das vielleicht aus eigener Erfahrung: Sie erinnern sich an ein bestimmtes Ereignis – an 
die Geburt Ihrer Nichte, an den 60. Geburtstag eines Onkels oder an die Hochzeit Ihrer Geschwister. Und Sie fragen 
sich: „Wann war das eigentlich nochmal genau? In welchem Jahr ist das passiert?“. Die Jahre vergehen wie im Flug, 
und abgesehen von einigen bewegenden Höhepunkten oder krachenden Niederlagen bleibt doch vieles gleich.

Das Jahr 2015 hingegen wird wahrscheinlich vielen von uns noch einige Zeit lang in Erinnerung bleiben. Es war ein 
aufregendes Jahr. Mehr als eine Million Menschen haben im letzten Jahr in Deutschland Asyl gesucht – so viele wie 
niemals zuvor. Wir in Nordrhein-Westfalen haben es geschafft, mehr als 320.000 Menschen ein Dach über dem Kopf, 
ein Bett und eine warme Mahlzeit zu bieten. Darauf können wir alle stolz sein. 

Dieser Erfolg ist ein Verdienst des Kollektivs, der Zusammenarbeit von staatlichen und kommunalen Stellen, die 
Seite an Seite mit ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern sowie den Hilfsorganisationen, Verbänden und Kirchen 
die Ärmel hochgekrempelt und die Dinge angepackt haben. Gerade Sie, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
 öffentlichen Dienstes, haben viel dazu beigetragen, die an vielen Stellen aufgetretenen Probleme zu lösen. Und das in 
einer Art und Weise, für die der öffentliche Dienst in der Wahrnehmung vieler Bürgerinnen und Bürger nicht gerade 
bekannt ist: Schnell, fl exibel und unbürokratisch. Sie haben die Vorurteile, die viele Menschen zu Unrecht noch 
 immer gegenüber der öffentlichen Verwaltung hegen, eindrucksvoll entkräftet. 

Ich weiß, dass Ihr Einsatz oft über das sonst übliche Maß hinaus ging, dass viele von Ihnen an die eigene Belastungs-
grenze gelangt sind, um den hier ankommenden Menschen unter die Arme zu greifen. Davor habe ich großen Respekt, 
diese Haltung bewundere ich. Sie haben unter schwierigen Bedingungen Großes geleistet. Dafür bin ich Ihnen dank-
bar. 

Ich baue darauf, dass Sie alle jetzt und in Zukunft mit Zuversicht und Elan die wichtige Aufgabe angehen werden, 
die hier angekommenen Menschen in unsere Gesellschaft aufzunehmen und sie zu integrieren. Es war wichtig, dass 
wir die Bezirksregierungen in 2015 mit 285 zusätzlichen Stellen verstärkt haben. Für dieses Jahr sind zusätzlich 
mehr als 250 weitere Stellen im Geschäftsbereich vorgesehen, davon allein 170 in den Bezirksregierungen. Die In-
tegration so vieler Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen wird eine Herkulesaufgabe für die Behörden auf 
 allen Ebenen. Sie wird weder vom Land und unseren Kommunen noch von den unzähligen Helferinnen und Helfern 
aus der Bevölkerung alleine gestemmt werden können. Sowohl der Bund wie auch die Europäische Union sind stär-
ker denn je in der Pfl icht, die Voraussetzungen zu schaffen, damit wir unseren Teil beitragen können, um diesen 
Menschen eine faire Chance und vernünftige Perspektiven bieten zu können. 

Das Flüchtlingsthema hat die Berichterstattungen des letzten Jahres wie kaum ein anderes Thema in jüngster Zeit 
beherrscht. Neben vielen guten Nachrichten hat sich an vielen Stellen aber auch eine Schattenseite offenbart: 
 Vor urteile, Hass und Gewalt. Rechtsextremisten wie auch extremistische Salafi sten machen sich die Sorgen vieler 
 Menschen zunutze, indem sie diese Ängste aufgreifen und für ihre menschenfeindliche Propaganda missbrauchen. 
Nicht nur bundes-, sondern auch europaweit ist diese erschreckende Tendenz offensichtlich.

Die Attentate in Paris haben dabei ein neues Ausmaß der willkürlichen Gewalt erreicht. Die sinnlosen Anschläge 
 haben uns alle betroffen gemacht, und sie haben auch Wellen bis nach Nordrhein-Westfalen geschlagen. Die Atten-
tate haben uns gezeigt, dass die Bekämpfung des extremistischen Salafi smus und anderen extremen Bewegungen 
wichtiger denn je ist. Doch um wirklich erfolgreich gegen den Extremismus vorzugehen, brauchen wir aufgeklärte, 
aktive und engagierte Bürger. Staat und Gesellschaft müssen in dieser Frage auf derselben Seite stehen, denn nur so 
werden wir auf lange Sicht Erfolge erzielen. Deshalb setzen wir auf einen engen Dialog mit Bürgerinnen und 
 Bürgern, um sie zu sensibilisieren und sie so vor den scharfen Klauen der Menschenfänger zu beschützen.

Unsere Sicherheitsbehörden haben ihre Wachsamkeit weiter erhöht. Gleichzeitig haben wir sie personell aufgestockt: 
Der Verfassungsschutz wurde im Nachgang zu den Anschlägen auf „Charlie Hebdo“ um 25 Stellen verstärkt, im 
Haushalt 2016 sind weitere zusätzliche Stellen vorgesehen. Bei der Polizei können in 2015 und auch 2016 jeweils 250 
zusätzliche Kommissaranwärterinnen und -anwärter ausgebildet werden. Damit kommt die Polizei für 2015 auf 
 Einstellungsermächtigungen in Höhe von 1.892 und für 2016 auf 1.920 Stellen. Damit stellen wir den Nachwuchs der 
Polizei und das Personal für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in NRW sicher.

Auch das kommende Jahr wird für uns große Herausforderungen auf allen Ebenen bereithalten. Gerade auf kommu-
naler Ebene bleibt die angespannte Finanzlage ein Thema, das wir nicht aus den Augen verlieren werden. Auch wenn 
uns bei der Konsolidierung der kommunalen Haushalte die Konjunktur und das historisch niedrige Zinsniveau unter 
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die Arme gegriffen haben: die Rekordsumme des Gemeindefi nanzierungsgesetzes für 2016 ist eine Leistung, auf 
die  NRW stolz sein kann. Mit 10,38 Milliarden Euro stellen wir unseren Kommunen die höchste Summe in der 
 Geschichte Nordrhein-Westfalens zur Verfügung. Wir haben in den letzten Jahren viel für unsere Kommunen getan. 
Dass das Geld hier gut angelegt ist, bestätigen sowohl die Daten zur Evaluation der beiden Stufen des Stärkungs-
pakts Kommunalfi nanzen als auch die Gemeindeprüfungsanstalt. Diesen Weg der Politik für unsere Kommunen wer-
den wir auch im kommenden Jahr fortsetzen.

Das Jahr 2016 wird nicht weniger ereignisreich werden und vielfältige Herausforderungen für uns bereithalten. Ich 
blicke zuversichtlich in das neue Jahr und auf die Herausforderungen, die es mit sich bringen wird. Denn ich weiß, 
dass die Arbeit  von vielen klugen und motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern getragen wird – von Ihnen 
 allen. Ich danke Ihnen für Ihre Mitarbeit und Ihren Einsatz im letzten Jahr und wünsche Ihnen und Ihren Familien 
für das Jahr 2016 alles Gute, persönliche Zufriedenheit und vor allem Gesundheit.

Ihr

Ralf  J ä g e r  MdL

Minister für Inneres und Kommunales 
des Landes Nordrhein-Westfalen

– MBl. NRW. 2016 S. 1
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I.

20320

Dienst- und Versorgungsbezüge
in der ab 1. Juni 2015 und 1. August 2016 

maßgeblichen Höhe
Bekanntmachung des Finanzministeriums 

B 2100 – 143 – IV 1
B 3000 – 4.21 – IV C 1

vom 23. Dezember 2015

1.
Gemäß §  4 des Besoldungs- und Versorgungsanpas-
sungsgesetzes 2015/2016 Nordrhein-Westfalen vom 
8. Dezember 2015 (GV. NRW. S. 836) werden hiermit die 
nach §§  2 und 3 des vorstehend genannten Gesetzes 
 erhöhten Dienst- und Versorgungsbezüge bekannt gege-
ben. 

Die Beträge ergeben sich aus den angefügten Anlagen 1 
bis 28 und gelten grundsätzlich ab dem 1. Juni 2015 (An-
lagen 1 bis 14) und ab dem 1. August 2016 (Anlagen 15 
bis 28).

2.
Dieser Erlass tritt am Tag der Veröffentlichung in Kraft 
und mit Ablauf des 31. Dezember 2019 außer Kraft.

Dieser Erlass ergeht im Einvernehmen mit dem Ministe-
rium für Inneres und Kommunales.
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Grund-
betrag

938,47
1058,94
1112,82
1252,28
1284,00
1318,85

A 9 bis A 11
A 12
A 13
A 13 mit Zulage nach Vorbemerkung Nr. 27 BesO A und B (ÜBesG NRW)

Anlage 3

Gültig ab 01.06.2015

des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt
A 3 bis A 4
A 5 bis A 8

Anwärtergrundbetrag
(Monatsbeträge in Euro)

Eingangsamt, in das die Anwärterin/der Anwärter nach Abschluss
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212,03
36,54
67,42
67,42
36,54
67,42
36,54
36,54
67,42
36,54

272,09
158,04
189,57
276,51
189,57
189,57
209,60
209,60
209,60

nach Vorbemerkung Nr. 27 Abs. 1 BesO A und B (ÜBesG NRW)
    Buchstabe a

19,57
76,56
85,09
85,09
85,09

3. Vergütungen nach der Mehrarbeitsvergütungsverordnung (Beträge je Stunde in Euro)

11,90
14,06
19,29
26,61
17,94
22,25
26,41
30,87
30,87

4. Beträge nach der Erschwerniszulagenverordnung (Beträge je Stunde in Euro)

3,15
1,51

nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 der Erschwerniszulagenverordnung
nach § 17 der Erschwerniszulagenverordnung

nach Fußnote 1 und 2 zur Besoldungsgruppe R 1
nach Fußnote 3 bis 7 und 10 zur Besoldungsgruppe R 2

nach § 4 Abs. 3 Nr. 4 der Mehrarbeitsvergütungsverordnung
nach § 4 Abs. 3 Nr. 5 der Mehrarbeitsvergütungsverordnung

    in den Besoldungsgruppen A 3 bis A 4

nach § 4 Abs. 3 Nr. 3 der Mehrarbeitsvergütungsverordnung
nach § 4 Abs. 3 Nr. 2 der Mehrarbeitsvergütungsverordnung
nach § 4 Abs. 3 Nr. 1 der Mehrarbeitsvergütungsverordnung
    in den Besoldungsgruppen A 13 bis A 16

       Doppelbuchstabe aa
       Doppelbuchstabe bb
    Buchstabe b

1.  Amtszulagen, soweit sie im Landesbereich gewährt werden (Monatsbeträge in Euro)

nach Fußnote 1 und 5 zur Besoldungsgruppe A 3
nach Fußnote 2 zur Besoldungsgruppe A 3
nach Fußnote 1 und 4 zur Besoldungsgruppe A 4

nach Fußnote 3 zur Besoldungsgruppe A 2

nach Vorbemerkung Nr. 21 BesO A und B (ÜBesG NRW)                      
nach Fußnote 1 zur Besoldungsgruppe A 2

nach Fußnote 7 zur Besoldungsgruppe A 13
nach Fußnote 11,12 und 13 zur Besoldungsgruppe A 13

nach Fußnote 3 zur Besoldungsgruppe R 3

nach Fußnote 7 zur Besoldungsgruppe A 15

2. Stellenzulagen (Monatsbeträge in Euro)

nach Fußnote 5 zur Besoldungsgruppe A 14

Anlage 4

Gültig ab 01.06.2015

 die im Land gewährt werden und an linearen Erhöhungen teilnehmen
Nach früherem Bundesrecht (jetzt ÜBesG NRW) geregelte Zulagen und Vergütungen, 

    in den Besoldungsgruppen A 5 bis A 8 
    in den Besoldungsgruppen A 9 bis A 12

    Buchstabe c
nach Vorbemerkung Nr. 2 b der übergeleiteten früheren Bundesbesoldungsordnung C

nach § 4 Abs. 1 der Mehrarbeitsvergütungsverordnung

nach Fußnote 7 und 8 zur Besoldungsgruppe A 12

nach Fußnote 2 zur Besoldungsgruppe A 4
nach Fußnote 3 zur Besoldungsgruppe A 5
nach Fußnote 4 und 6 zur Besoldungsgruppe A 5
nach Fußnote 6 zur Besoldungsgruppe A 6
nach Fußnote 3 und 6 zur Besoldungsgruppe A 9
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die an Besoldungserhöhungen teilnehmen

55,65
59,08

Zulagen

19,57
89,03
55,40
20,78
89,03
89,03

189,57
266,10

nach Fußnote 8 zur Besoldungsgruppe A 13 (Amtszulage) 220,76
54,87

189,57
189,57

89,03
452,22

nach Fußnote 11 zur Besoldungsgruppe A 14 (Amtszulage) 292,91
189,57
189,57
189,57
189,57
186,04
206,56

189,57
189,57

nach Fußnote 3 zur Besoldungsgruppe A 16 (Amtszulage)

nach Fußnote 3 zur Besoldungsgruppe A 15 (Amtszulage)

Anlage 4a

Gültig ab 01.06.2015

Künftig wegfallende Ämter

nach Fußnote 3 zur Besoldungsgruppe A 15 (Amtszulage)
nach Fußnote 9 zur Besoldungsgruppe A 15 (Amtszulage) 

nach Fußnote 5 zur Besoldungsgruppe A 13

nach Fußnote 1 zur Besoldungsgruppe A 14

nach Fußnote 2 zur Besoldungsgruppe A 14 (Amtszulage)

nach Fußnote 2 zur Besoldungsgruppe A 12
nach Fußnote 1 zur Besoldungsgruppe A 13
nach Fußnote 2 zur Besoldungsgruppe A 13
nach Fußnote 3 zur Besoldungsgruppe A 13

nach Fußnote 7 zur Besoldungsgruppe A 14

nach Fußnote 11 zur Besoldungsgruppe A 15 (Amtszulage)

Anrechnungsbetrag und Beträge der Zulagen nach Anlage 2 zum Landesbesoldungsgesetz,

(Monatsbeträge in Euro)

Anrechnungsbetrag nach § 4 Satz 2

in den Besoldungsgruppen bis A 8

nach Fußnote 1 zur Besoldungsgruppe A 15 (Amtszulage)

nach Fußnote 2 zur Besoldungsgruppe A 14 (Amtszulage)
nach Fußnote 4 zur Besoldungsgruppe A 14 (Amtszulage)

nach Fußnote 10 zur Besoldungsgruppe A 15 (Amtszulage)

in den Besoldungsgruppen ab A 9

nach Fußnote 6 zur Besoldungsgruppe A 13 (Amtszulage)
nach Fußnote 7 zur Besoldungsgruppe A 13 (Amtszulage)

nach Fußnote 8 zur Besoldungsgruppe A 14 (Amtszulage)

nach Fußnote 1 zur Besoldungsgruppe A 7
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Anlage 4b

Euro

127,82

368,13
294,50

102,26

153,39
191,73

63,69
127,38

95,53

38,35

17,05
38,35

Nummer 2 Abs. 2

Nummer 6 Abs. 1

 Buchstabe c

Nummer 6a

Nummer 8

 Buchstabe b

Nach früherem Bundesrecht (jetzt ÜBesG NRW) geregelte Zulagen und Vergütungen,
 die in NRW gewährt werden und nicht an linearen Erhöhungen teilnehmen 

(Auszug aus Anlage IX zum ÜBesG NRW)

Übergeleitete Bundesbesoldungsordnungen A und B

Vorbemerkungen

  im gehobenen Dienst

 Die Zulage beträgt in den Besoldungsgruppen
  A 6 bis A 9

  von einem Jahr
  von zwei Jahren

  im mittleren Dienst

  A 10 und höher

Nummer 9 oder Nummer 10 Abs. 1 
 Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit 

Nummer 12

Nummer 25

Nummer 26 Abs. 1
 Die Zulage beträgt
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Personenkreis § 40 Abs. 1 ÜBesG 
NRW; Art. 1 § 2 Abs. 2, 

3 HStruktG

§ 40 Abs. 4 ÜBesG 
NRW

Stufe des Familienzuschlags -- 4) 1 ½
Grundgehalt  (Endstufe A 4) 2238,02 2238,02 2238,02
Familienzuschlag 119,82 59,91
Ruhegehaltfähige Dienstbezüge 2238,02 2357,84 2297,93
Mindestruhegehalt (§ 14 Abs. 4 Satz 2 LBeamtVG NRW; 
65 % von RD)

1454,71 1532,60 1493,65

Erhöhung (§ 14 Abs. 4 Satz 3 LBeamtVG NRW) 30,68 30,68 30,68
Mindestversorgung des Ruhestandsbeamten (§ 14 
Abs. 4 Satz 2, 3 LBeamtVG NRW)

1485,39 1563,28 1524,33

Mindestwitwengeld (60 % von MR)  919,56  
Erhöhung (§ 14 Abs. 4 Satz 3 LBeamtVG NRW)  30,68  
Mindestversorgung der Witwe (§ 20 Abs. 1 i. V. m. 
§ 14 Abs. 4 Satz 2, 3 LBeamtVG NRW)

950,24

Mindesthalbwaisengeld (§ 24 Abs. 1 i. V. m. § 14 
Abs. 4 Satz 2 LBeamtVG NRW;12 % von MR)1)

183,91

Mindestvollwaisengeld (§ 24 Abs. 1 i. V. m. § 14 
Abs. 4 Satz 2 LBeamtVG NRW; 20 % von MR)1)

290,94 306,52

Mindestunfallruhegehalt (§ 36 Abs. 3 Satz 3 Halbs. 1 
LBeamtVG NRW; 75 % von RD)

1678,52 1768,38 1723,45

Erhöhung (§ 14 Abs. 4 Satz 3 LBeamtVG NRW) 30,68 30,68 30,68
Mindestunfallversorgung des Ruhestandsbeamten 
(§ 36 Abs. 3 Satz 3 LBeamtVG NRW)

1709,20 1799,06 1754,13

Mindestunfallwitwengeld (60 % von MUR)1)  1061,03  
Erhöhung (§ 14 Abs. 4 Satz 3 LBeamtVG NRW)  30,68  
Mindestunfallversorgung der Witwe (§ 39 Abs. 1
Nr. 1 i. V. m. § 36 Abs. 3 Satz 3 LBeamtVG NRW)

1091,71

Mindestunfallwaisengeld (§ 39 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. 
§ 36 Abs. 3 Satz 3 LBeamtVG NRW; 30 % von MUR)1)2)

503,56 530,51

Mindesthalbwaisengeld (§ 39 Abs. 2 LBeamtVG NRW; 
12 % von MUR)1) 

212,21

Mindestvollwaisengeld  (§ 39 Abs. 2 LBeamtVG NRW; 
20 % von MUR)1)

335,70 353,68

Unterhaltsbeitrag (§ 40 LBeamtVG NRW; 40 % von 
MUR+E)

683,68 719,62  

Mindesthöchstgrenzen
(§ 53 Abs. 2 Nr. 1, 2 LBeamtVG NRW)
Ruhestandsbeamter (150 % von RD) 3357,03 3536,76 3446,90
Witwe (150 % von RD)  3536,76  
Waise (40 % vom Betrag des Ruhestandsbeamten) 1342,81 1414,70  
Ruhestandsbeamter (§ 53 Abs. 2 Nr. 3 LBeamtVG NRW) 2733,67 2862,63 2798,15
Mindesthöchstgrenzen - BeamtVG F. bis 31.12.1998 
(§ 53 Abs. 2 Nr. 1, 2 3)) 
Ruhestandsbeamter (125 % von RD) 2797,53 2947,30 2872,41
Witwe (125 % von RD)  2947,30  
Waise (40 % vom Betrag des Ruhestandsbeamten) 1119,01 1178,92  

Anlage 14

Gültig ab 01.06.2015

Mindestversorgungsbezüge, Mindesthöchstgrenzen
(Monatsbeträge in Euro)
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Erläuterung: Anmerkungen:

Der Unterschiedsbetrag nach § 50 Abs. 1 LBeamtVG NRW beträgt für das erste und zweite zu berücksichtigende Kind 
jeweils 107,57 €, für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind jeweils 335,19 €; hinzu kommt für das 
erste zu berücksichtigende Kind ein Erhöhungsbetrag von 6,11 € und für jedes weitere zu berücksichtigende Kind ein 
Erhöhungsbetrag von 24,43 €.

MR = Mindestruhegehalt
MUR = Mindestunfallruhegehalt 
RD = Ruhegehaltfähige Dienstbezüge
E = Erhöhung (§ 14 Abs. 4 Satz 3 LBeamtVG NRW)

1)  Die §§ 25, 42 LBeamtVG NRW sind zu beachten. Der
    Erhöhungsbetrag nach § 14 Abs. 4 Satz 3 LBeamtVG
    NRW und die Unterschiedsbeträge nach § 50 Abs. 1
    LBeamtVG NRW (einschl. des Erhöhungsbetrags - 
    Satz 2 unterhalb der Tabelle in der Anlage 2 des 
    Erlasses des Finanzministeriums vom 23.12.2015)
    sowie der Ausgleichsbetrag nach § 50 Abs. 3
    LBeamtVG NRW bleiben bei der anteiligen Kürzung
    außer Betracht.
2) Waisengeld gem. § 39 Abs. 1 Nr. 2 LBeamtVG NRW
    in Höhe von 30 v.H. des Unfallruhegehalts kommt bei
    Kriegsunfallversorgung nicht in Betracht.
3) vgl. § 53 Abs. 9 LBeamtVG NRW
4) Ledige und Geschiedene, die die Voraussetzungen
   des § 40 Abs. 1 Nr. 3 und 4 ÜBesG NRW und des 
   Art. 1 § 2 Abs. 2 und 3 HStruktG erfüllen, erhalten den
   Familienzuschlag der Stufe 1.

Zu den Mindestversorgungsbezügen treten ggf. noch Unterschiedsbeträge nach § 50 Abs. 1 LBeamtVG NRW. 
Entsprechendes gilt für die Mindesthöchstgrenzen der Ruhestandsbeamten und Witwen. 
Zum Mindestvollwaisengeld tritt ggf. zusätzlich der Ausgleichsbetrag nach § 50 Abs. 3 LBeamtVG NRW. 
Bei den Mindesthöchstgrenzen für Waisen ist ein zustehender Unterschiedsbetrag (§ 50 Abs. 1 LBeamtVG NRW) in 
die Anteilsberechnung (40 %) einzubeziehen.
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216,48
37,31
68,84
68,84
37,31
68,84
37,31
37,31
68,84
37,31

277,80
161,36
193,55
282,32
193,55
193,55
214,00
214,00
214,00

nach Vorbemerkung Nr. 27 Abs. 1 BesO A und B (ÜBesG NRW)
    Buchstabe a

19,98
78,17
86,88
86,88
86,88

3. Vergütungen nach der Mehrarbeitsvergütungsverordnung (Beträge je Stunde in Euro)

12,15
14,36
19,70
27,17
18,32
22,72
26,96
31,52
31,52

4. Beträge nach der Erschwerniszulagenverordnung (Beträge je Stunde in Euro)

3,22
1,54

nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 der Erschwerniszulagenverordnung
nach § 17 der Erschwerniszulagenverordnung

nach Fußnote 1 und 2 zur Besoldungsgruppe R 1
nach Fußnote 3 bis 7 und 10 zur Besoldungsgruppe R 2

nach § 4 Abs. 3 Nr. 4 der Mehrarbeitsvergütungsverordnung
nach § 4 Abs. 3 Nr. 5 der Mehrarbeitsvergütungsverordnung

    in den Besoldungsgruppen A 3 bis A 4

nach § 4 Abs. 3 Nr. 3 der Mehrarbeitsvergütungsverordnung
nach § 4 Abs. 3 Nr. 2 der Mehrarbeitsvergütungsverordnung
nach § 4 Abs. 3 Nr. 1 der Mehrarbeitsvergütungsverordnung
    in den Besoldungsgruppen A 13 bis A 16

       Doppelbuchstabe aa
       Doppelbuchstabe bb
    Buchstabe b

1.  Amtszulagen, soweit sie im Landesbereich gewährt werden (Monatsbeträge in Euro)

nach Fußnote 1 und 5 zur Besoldungsgruppe A 3
nach Fußnote 2 zur Besoldungsgruppe A 3
nach Fußnote 1 und 4 zur Besoldungsgruppe A 4

nach Fußnote 3 zur Besoldungsgruppe A 2

nach Vorbemerkung Nr. 21 BesO A und B (ÜBesG NRW)                      
nach Fußnote 1 zur Besoldungsgruppe A 2

nach Fußnote 7 zur Besoldungsgruppe A 13
nach Fußnote 11,12 und 13 zur Besoldungsgruppe A 13

nach Fußnote 3 zur Besoldungsgruppe R 3

nach Fußnote 7 zur Besoldungsgruppe A 15

2. Stellenzulagen (Monatsbeträge in Euro)

nach Fußnote 5 zur Besoldungsgruppe A 14

Anlage 18

Gültig ab 01.08.2016

 die im Land gewährt werden und an linearen Erhöhungen teilnehmen
Nach früherem Bundesrecht (jetzt ÜBesG NRW) geregelte Zulagen und Vergütungen, 

    in den Besoldungsgruppen A 5 bis A 8 
    in den Besoldungsgruppen A 9 bis A 12

    Buchstabe c
nach Vorbemerkung Nr. 2 b der übergeleiteten früheren Bundesbesoldungsordnung C

nach § 4 Abs. 1 der Mehrarbeitsvergütungsverordnung

nach Fußnote 7 und 8 zur Besoldungsgruppe A 12

nach Fußnote 2 zur Besoldungsgruppe A 4
nach Fußnote 3 zur Besoldungsgruppe A 5
nach Fußnote 4 und 6 zur Besoldungsgruppe A 5
nach Fußnote 6 zur Besoldungsgruppe A 6
nach Fußnote 3 und 6 zur Besoldungsgruppe A 9
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die an Besoldungserhöhungen teilnehmen

56,82
60,32

Zulagen

19,98
90,90
56,56
21,22
90,90
90,90

193,55
271,69

nach Fußnote 8 zur Besoldungsgruppe A 13 (Amtszulage) 225,40
56,02

193,55
193,55

90,90
461,72

nach Fußnote 11 zur Besoldungsgruppe A 14 (Amtszulage) 299,06
193,55
193,55
193,55
193,55
189,95
210,90

193,55
193,55

nach Fußnote 3 zur Besoldungsgruppe A 16 (Amtszulage)

nach Fußnote 3 zur Besoldungsgruppe A 15 (Amtszulage)

Anlage 18a

Gültig ab 01.08.2016

Künftig wegfallende Ämter

nach Fußnote 3 zur Besoldungsgruppe A 15 (Amtszulage)
nach Fußnote 9 zur Besoldungsgruppe A 15 (Amtszulage) 

nach Fußnote 5 zur Besoldungsgruppe A 13

nach Fußnote 1 zur Besoldungsgruppe A 14

nach Fußnote 2 zur Besoldungsgruppe A 14 (Amtszulage)

nach Fußnote 2 zur Besoldungsgruppe A 12
nach Fußnote 1 zur Besoldungsgruppe A 13
nach Fußnote 2 zur Besoldungsgruppe A 13
nach Fußnote 3 zur Besoldungsgruppe A 13

nach Fußnote 7 zur Besoldungsgruppe A 14

nach Fußnote 11 zur Besoldungsgruppe A 15 (Amtszulage)

Anrechnungsbetrag und Beträge der Zulagen nach Anlage 2 zum Landesbesoldungsgesetz,

(Monatsbeträge in Euro)

Anrechnungsbetrag nach § 4 Satz 2

in den Besoldungsgruppen bis A 8

nach Fußnote 1 zur Besoldungsgruppe A 15 (Amtszulage)

nach Fußnote 2 zur Besoldungsgruppe A 14 (Amtszulage)
nach Fußnote 4 zur Besoldungsgruppe A 14 (Amtszulage)

nach Fußnote 10 zur Besoldungsgruppe A 15 (Amtszulage)

in den Besoldungsgruppen ab A 9

nach Fußnote 6 zur Besoldungsgruppe A 13 (Amtszulage)
nach Fußnote 7 zur Besoldungsgruppe A 13 (Amtszulage)

nach Fußnote 8 zur Besoldungsgruppe A 14 (Amtszulage)

nach Fußnote 1 zur Besoldungsgruppe A 7
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Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 1 vom 8. Januar 201640

Personenkreis § 40 Abs. 1 ÜBesG 
NRW; Art. 1 § 2 Abs. 2, 

3 HStruktG

§ 40 Abs. 4 ÜBesG 
NRW

Stufe des Familienzuschlags -- 4) 1 ½
Grundgehalt  (Endstufe A 4) 2308,54 2308,54 2308,54
Familienzuschlag 122,34 61,17
Ruhegehaltfähige Dienstbezüge 2308,54 2430,88 2369,71
Mindestruhegehalt (§ 14 Abs. 4 Satz 2 LBeamtVG NRW; 
65 % von RD)

1500,55 1580,07 1540,31

Erhöhung (§ 14 Abs. 4 Satz 3 LBeamtVG NRW) 30,68 30,68 30,68
Mindestversorgung des Ruhestandsbeamten (§ 14 
Abs. 4 Satz 2, 3 LBeamtVG NRW)

1531,23 1610,75 1570,99

Mindestwitwengeld (60 % von MR)  948,04  
Erhöhung (§ 14 Abs. 4 Satz 3 LBeamtVG NRW)  30,68  
Mindestversorgung der Witwe (§ 20 Abs. 1 i. V. m. 
§ 14 Abs. 4 Satz 2, 3 LBeamtVG NRW)

978,72

Mindesthalbwaisengeld (§ 24 Abs. 1 i. V. m. § 14 
Abs. 4 Satz 2 LBeamtVG NRW;12 % von MR)1)

189,61

Mindestvollwaisengeld (§ 24 Abs. 1 i. V. m. § 14 
Abs. 4 Satz 2 LBeamtVG NRW; 20 % von MR)1)

300,11 316,01

Mindestunfallruhegehalt (§ 36 Abs. 3 Satz 3 Halbs. 1 
LBeamtVG NRW; 75 % von RD)

1731,41 1823,16 1777,28

Erhöhung (§ 14 Abs. 4 Satz 3 LBeamtVG NRW) 30,68 30,68 30,68
Mindestunfallversorgung des Ruhestandsbeamten 
(§ 36 Abs. 3 Satz 3 LBeamtVG NRW)

1762,09 1853,84 1807,96

Mindestunfallwitwengeld (60 % von MUR)1)  1093,90  
Erhöhung (§ 14 Abs. 4 Satz 3 LBeamtVG NRW)  30,68  
Mindestunfallversorgung der Witwe (§ 39 Abs. 1
Nr. 1 i. V. m. § 36 Abs. 3 Satz 3 LBeamtVG NRW)

1124,58

Mindestunfallwaisengeld (§ 39 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. 
§ 36 Abs. 3 Satz 3 LBeamtVG NRW; 30 % von MUR)1)2)

519,42 546,95

Mindesthalbwaisengeld (§ 39 Abs. 2 LBeamtVG NRW; 
12 % von MUR)1) 

218,78

Mindestvollwaisengeld  (§ 39 Abs. 2 LBeamtVG NRW; 
20 % von MUR)1)

346,28 364,63

Unterhaltsbeitrag (§ 40 LBeamtVG NRW; 40 % von 
MUR+E)

704,84 741,54  

Mindesthöchstgrenzen
(§ 53 Abs. 2 Nr. 1, 2 LBeamtVG NRW)
Ruhestandsbeamter (150 % von RD) 3462,81 3646,32 3554,57
Witwe (150 % von RD)  3646,32  
Waise (40 % vom Betrag des Ruhestandsbeamten) 1385,12 1458,53  
Ruhestandsbeamter (§ 53 Abs. 2 Nr. 3 LBeamtVG NRW) 2809,57 2941,23 2875,40
Mindesthöchstgrenzen - BeamtVG F. bis 31.12.1998 
(§ 53 Abs. 2 Nr. 1, 2 3)) 
Ruhestandsbeamter (125 % von RD) 2885,68 3038,60 2962,14
Witwe (125 % von RD)  3038,60  
Waise (40 % vom Betrag des Ruhestandsbeamten) 1154,27 1215,44  

Anlage 28

Gültig ab 01.08.2016

Mindestversorgungsbezüge, Mindesthöchstgrenzen
(Monatsbeträge in Euro)
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Erläuterung: Anmerkungen:

Der Unterschiedsbetrag nach § 50 Abs. 1 LBeamtVG NRW beträgt für das erste und zweite zu berücksichtigende Kind 
jeweils 109,83 €, für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind jeweils 342,23 €; hinzu kommt für das 
erste zu berücksichtigende Kind ein Erhöhungsbetrag von 6,24 € und für jedes weitere zu berücksichtigende Kind ein 
Erhöhungsbetrag von 24,94 €.

MR = Mindestruhegehalt
MUR = Mindestunfallruhegehalt 
RD = Ruhegehaltfähige Dienstbezüge
E = Erhöhung (§ 14 Abs. 4 Satz 3 LBeamtVG NRW)

1)  Die §§ 25, 42 LBeamtVG NRW sind zu beachten. Der
    Erhöhungsbetrag nach § 14 Abs. 4 Satz 3 LBeamtVG
    NRW und die Unterschiedsbeträge nach § 50 Abs. 1
    LBeamtVG NRW (einschl. des Erhöhungsbetrags - 
    Satz 2 unterhalb der Tabelle in der Anlage 16 des 
    Erlasses des Finanzministeriums vom 23.12.2015)
    sowie der Ausgleichsbetrag nach § 50 Abs. 3
    LBeamtVG NRW bleiben bei der anteiligen Kürzung
    außer Betracht.
2) Waisengeld gem. § 39 Abs. 1 Nr. 2 LBeamtVG NRW
    in Höhe von 30 v.H. des Unfallruhegehalts kommt bei
    Kriegsunfallversorgung nicht in Betracht.
3) vgl. § 53 Abs. 9 LBeamtVG NRW
4) Ledige und Geschiedene, die die Voraussetzungen
   des § 40 Abs. 1 Nr. 3 und 4 ÜBesG NRW und des 
   Art. 1 § 2 Abs. 2 und 3 HStruktG erfüllen, erhalten den
   Familienzuschlag der Stufe 1.

Zu den Mindestversorgungsbezügen treten ggf. noch Unterschiedsbeträge nach § 50 Abs. 1 LBeamtVG NRW. 
Entsprechendes gilt für die Mindesthöchstgrenzen der Ruhestandsbeamten und Witwen. 
Zum Mindestvollwaisengeld tritt ggf. zusätzlich der Ausgleichsbetrag nach § 50 Abs. 3 LBeamtVG NRW. 
Bei den Mindesthöchstgrenzen für Waisen ist ein zustehender Unterschiedsbetrag (§ 50 Abs. 1 LBeamtVG NRW) in 
die Anteilsberechnung (40 %) einzubeziehen.

– MBl. NRW. 2016 S. 3



Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 1 vom 8. Januar 201642

2180

Öffentliches Vereinsrecht; 
Gläubigeraufruf gegen den Verein Farben für 

Waisenkinder e.V. ehemals Waisenkinderprojekt 
Libanon e.V.

Bekanntmachung des Ministeriums für Inneres und 
Kommunales vom 18. Dezember 2015

Bekanntmachung des Bundesverwaltungsamt über die 
Aufforderung zur Anmeldung von Forderungen gegen 
den verbotenen Verein „Farben für Waisenkinder e.V.“ 

(ehemals „Waisenkinderprojekt Libanon e.V.“) vom 
1. De zember 2015 veröffentlicht im Bundesanzeiger am 

10. Dezember 2015

Gemäß § 15 der Verordnung zur Durchführung des Ver-
einsgesetzes vom 28. Juli 1966 (BGBl.  I S.457), die zu-
letzt durch Artikel 6 Absatz 1 des Gesetzes vom 22. Au-
gust 2002 (BGBl.  I S.  3390) geändert worden ist, in 
Verbindung mit § 13 Absatz 1 und § 19 Nummer 2 des 
Vereinsgesetzes vom 5. August 1964 (BGBl. I S. 593), das 
zuletzt durch Artikel 2 Absatz  29 des Gesetzes vom 1. 
April 2015 (BGBl. I S. 434) geändert worden ist, werden 
die Gläubiger des Vereins „Farben für Waisenkinder 
e.V.“ (ehemals „Waisenkinderprojekt Libanon e.V.“) 
aufgefordert,

bis zum 12. Februar 2016

ihre Forderungen unter Angabe des Betrages und des 
Grundes sowie des Aktenzeichens „AG ZMV II 7 – VeV – 
3.5 – 36“ beim

Bundesverwaltungsamt
50728 Köln

zur Berücksichtigung bei der Abwicklung des Vereins-
vermögens gemäß §  13 des Vereinsgesetzes schriftlich 
anzumelden.

Mit der Forderungsanmeldung ist ein im Falle der Insol-
venz beanspruchtes Vorrecht anzugeben, soweit dieses 
die Voraussetzung für eine vorzeitige Befriedigung nach 
§  16  Absatz  1 der Verordnung zur Durchführung des 
Vereinsgesetzes ist.

Urkundliche Beweisstücke oder Abschriften hiervon 
sind der Anmeldung nach Möglichkeit beizufügen.

Forderungen, die nicht innerhalb der angegebenen Frist 
angemeldet werden, erlöschen nach § 13 Absatz 1 Satz 3 
des Vereinsgesetzes.

– MBl. NRW. 2016 S. 42

805

Handlungsanleitung
„Buß- und Verwarnungsgeldkataloge 

zum Fahrpersonalrecht“
(2. überarbeitete Aufl age)

Gemeinsamer Runderlass des Ministeriums für Arbeit, 
Integration und Soziales – III 3 – 8321,

des Ministeriums für Inneres und Kommunales 
– Az. 402 – 57.04.08

und des Ministeriums für Bauen, Wohnen, 
Stadtentwicklung und Verkehr 

– Az. II B 3-31-42 / III B 2-40-09-/9
vom 16. Dezember 2015

Um die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach dem 
Fahrpersonalrecht den gesetzlichen Neuregelungen und 
der aktuellen Rechtsprechung anzupassen, hat eine vom 
Länderausschuss für Arbeitsschutz und Sicherheitstech-
nik (LASI) beauftragte Projektgruppe die Richtlinien für 
die Verfolgung und Ahndung von Zuwiderhandlungen 
im Sinne des Fahrpersonalgesetzes überarbeitet. Bei der 
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten ist nach der aktuel-
len Handlungsanleitung zu verfahren. Von einer Veröf-
fentlichung in Druckform im Ministerialblatt wird we-

gen des Umfangs verzichtet. Sie wird auf der 
Internetseite des Ministeriums für Arbeit, Integration 
und Soziales unter www.arbeitsschutz.nrw.de und in der 
elektronischen Version der Sammlung des Ministerial-
blatts Nordrhein-Westfalen (https://recht.nrw.de) veröf-
fentlicht. 

Der Gemeinsame Runderlass des Ministeriums für Ar-
beit, Integration und Soziales, des Ministeriums für In-
neres und Kommunales und des Ministeriums für Bauen, 
Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr vom 27. August 
2012 (MBl. NRW. S. 670) wird aufgehoben. 

Der Erlass ergeht im Einvernehmen mit dem Justizmi-
nisterium.

– MBl. NRW. 2016 S. 42

II.

Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen

Bekanntmachung der Haushaltssatzung
Bekanntmachung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW 

vom 26. November 2015

1
Haushaltssatzung der Gemeindeprüfungsanstalt Nord-
rhein-Westfalen (GPA NRW) für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 1 Abs. 3, 5 Abs. 1 und 9 Abs. 1 und 2 
des Gemeindeprüfungsanstaltsgesetzes (GPAG) in der 
Fassung vom 30. April 2002 (GV. NRW. S. 160), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 18. September 2012, in Ver-
bindung mit §§  78 ff. der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 
S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. Juni 2015, 
hat der Verwaltungsrat der Gemeindeprüfungsanstalt 
Nordrhein-Westfalen mit Beschluss vom 26. November 
2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, der die 
für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeindeprüfungs-
anstalt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entste-
henden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen 
und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Ver-
pfl ichtungsermächtigungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit 

 dem Gesamtbetrag der Erträge
 auf  17.056.267,00 Euro

 dem Gesamtbetrag der 
 Aufwendungen auf  16.147.760,00 Euro

2.  im Finanzplan mit 

 dem Gesamtbetrag der 
 Einzahlungen aus laufender 
 Verwaltungstätigkeit auf  15.867.438,00 Euro

 dem Gesamtbetrag der 
 Auszahlungen aus laufender 
 Verwaltungstätigkeit auf  12.785.253,00 Euro

 dem Gesamtbetrag der 
 Einzahlungen aus der 
 Investitionstätigkeit auf  9.321.176,00 Euro

 dem Gesamtbetrag der 
 Auszahlungen aus der 
 Investitionstätigkeit auf  13.403.361,00 Euro

 dem Gesamtbetrag der 
 Einzahlungen aus 
 der Finanzierungstätigkeit auf  0,00 Euro

 dem Gesamtbetrag der 
 Auszahlungen aus 
 der Finanzierungstätigkeit auf  0,00 Euro

festgesetzt.
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§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpfl ichtungsermächtigungen werden nicht veran-
schlagt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht er-
folgen. 

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht bean-
sprucht.

§ 6

entfällt

§ 7

entfällt

§ 8

(1) Die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlun-
gen und Auszahlungen innerhalb der Teilpläne werden 
zu Budgets zusammengefasst. Dabei bilden die Teilpläne 
10 und 40 jeweils ein Budget; die Teilpläne 20, 30 und 50 
werden zu einem gemeinsamen Budget zusammenge-
fasst.

(2) Mehrerträge erhöhen die Ermächtigung für Personal-
aufwendungen im Rahmen des Stellenplans und die 
 Ermächtigungen für Aufwendungen für bilanzielle 
 Abschreibungen sowie für sonstige ordentliche Aufwen-
dungen. Mehreinzahlungen aus laufender Verwaltungs-
tätigkeit erhöhen die Ermächtigung für Personalauszah-
lungen im Rahmen des Stellenplans, die Ermächtigung 
für sonstige Auszahlungen und – soweit sich dadurch der 
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht mindert 
– die Ermächtigung für investive Auszahlungen. 
Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeit erhöhen die 
Ermächtigung für investive Auszahlungen.

§ 9

Zur fl exiblen Stellenbewirtschaftung können während 
des Haushaltsjahres insbesondere im Rahmen der Wie-
derbesetzung von Stellen Beamtenstellen mit vergleich-
baren Tarifbeschäftigten und Stellen von Tarifbeschäf-
tigten mit Beamten besetzt werden. Soweit von dieser 
Ermächtigung Gebrauch gemacht wird, ist der Stellen-
plan für das folgende Haushaltsjahr entsprechend anzu-
passen.

2
Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für 
das Haushaltsjahr 2016 wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. Die Bekanntmachung erfolgt gemäß §  12 
Abs. 2 GPAG durch Veröffentlichung im Ministerialblatt 
des Landes Nordrhein-Westfalen. Die Haushaltssatzung 
mit ihren Anlagen ist gemäß §§ 12 Abs. 1 und 2 GPAG 
und 80 Abs.  5 GO NRW dem Ministerium für Inneres 
und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen mit 
Schreiben vom 26. November 2015 angezeigt worden.

Der Haushaltsplan ist zur Einsichtnahme unter der Ad-
resse www.gpa.nrw.de im Internet verfügbar.

Herne, den 30. November 2015

Der Präsident der GPA NRW

gez. Werner  H a ß e n k a m p

– MBl. NRW. 2016 S. 42

Gemeindeprüfungsanstalt NRW

Bekanntmachung des Jahresabschlusses 
zum 31. 12. 2014

Bekanntmachung des Gemeindeprüfungsanstalt NRW 
vom 26. November 2015

1
Jahresabschluss zum 31. 12. 2014

Aufgrund der §§ 1 Abs. 3, 5 Abs. 1 und 9 Abs. 1 und 2 
des Gemeindeprüfungsanstaltsgesetzes (GPAG) in der 
Fassung vom 30. April 2002 (GV. NRW. S. 160), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 18. September 2012, in Ver-
bindung mit §§  95 ff. der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 
S.  666), in der zurzeit geltenden Fassung, hat der Ver-
waltungsrat der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-
Westfalen (GPA NRW) mit Beschluss vom 26.11.2015 
den geprüften Jahresabschluss zum 31. 12. 2014  festge-
stellt.

Die Bilanzsumme des Jahresabschlusses zum 31. 12. 2014 
beläuft sich auf 48.349.130,70 €; siehe Anlage 1. Die Er-
gebnisrechnung schließt mit einem Jahresergebnis von 
691.779 €; siehe Anlage 2. Die Änderung des Bestandes 
an eigenen Finanzmitteln nach der Finanzrechnung be-
läuft sich auf  -619.622 €; siehe Anlage 3.

2
Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses 2014

Der Jahresabschluss zum 31.12.2014 und der Lagebe-
richt für das Haushaltsjahr 2014 wurde auf Beschluss 
des Verwaltungsrates der GPA NRW vom 02.12.2014 
durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO AG, Es-
sen geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk versehen. Er hat folgenden Wortlaut:

 „Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 

  Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bi-
lanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilergeb-
nisrechnungen, Teilfi nanzrechnungen sowie Anhang – 
unter Einbeziehung der Buchführung und den 
Lagebericht der Gemeindeprüfungsanstalt Nord-
rhein-Westfalen, Herne, für das Haushaltsjahr vom 
1.  Januar bis zum 31. Dezember 2014 geprüft. Die 
Buchführung und die Aufstellung von Jahresab-
schluss und Lagebericht nach den Vorschriften der 
Gemeindeordnung NRW und der Gemeindehaus-
haltsverordnung NRW sowie den ergänzenden Rege-
lungen im Gemeindeprüfungsanstaltsgesetz liegen in 
der Verantwortung des Präsidenten der Gemeinde-
prüfungsanstalt NRW. Unsere Aufgabe ist es, auf der 
Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine 
Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbe-
ziehung der Buchführung und über den Lagebericht 
abzugeben. 

  Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung in entspre-
chender Anwendung der §§  101 ff. GO NRW sowie 
§  317 HGB unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vor-
genommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, 
die sich auf die Darstellung des durch den Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung und durch den Lagebericht 
vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender 
Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der 
Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die 
Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und 
rechtliche Umfeld der Gemeindeprüfungsanstalt 
NRW sowie die Erwartungen über mögliche Fehler 
berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die 
Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen inter-
nen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Anga-
ben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebe-
richt überwiegend auf der Basis von Stichproben 
beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der 
angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der we-
sentlichen Einschätzungen des Präsidenten sowie die 
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Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresab-
schlusses du des Lageberichts. Wir sind der Auffas-
sung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere 
Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 

  Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen ge-
führt. 

  Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prü-
fung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jah-
resabschluss den Vorschriften der Gemeindeordnung 
NRW und der Gemeindehaushaltsverordnung NRW 
sowie den ergänzenden Regelungen des Gemeinde-
prüfungsanstaltsgesetzes und vermittelt unter Beach-
tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
Gemeindeprüfungsanstalt NRW. Der Lagebericht 
steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Ge-
meindeprüfungsanstalt NRW und stellt die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
dar. 

  
 Essen, den 27. Juli 2015

 
 BDO AG 
 WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT 

  
 Fritz   Semelka

 Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer“

3
Bekanntmachung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss zum 31. 12. 2014 mit seinen Anla-
gen, der Lagebericht für das Haushaltsjahr 2014 und das 
Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses werden 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Jahresab-
schluss zum 31. 12. 2014 mit seinen Anlagen und der La-
gebericht für das Haushaltsjahr 2014 wurden gemäß 
§§ 12 Abs. 1 und 2 GPAG und § 96 Abs. 2 GO NRW dem 
Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes 
Nordrhein-Westfalen mit Schreiben vom 26. 11. 2015 an-
gezeigt.

Die vollständige Fassung des Jahresabschlusses zum 
31. 12. 2014 (inklusive Teilergebnis- und Teilfi nanzrech-
nungen, Anhang und Lagebericht) kann im Internet un-
ter der Adresse http://www.gpa.nrw.de  eingesehen wer-
den.

Herne, den 30. November 2015

Der Präsident der GPA NRW

gez. Werner   H a ß e n k a m p
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Ergebnis    2013 Ansatz      2014 Ergebnis    
2014

Vergleich
Ansatz/Ist 

(Sp.3 ./. Sp. 2)
Nr. 1 2 3 4

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.418.491 4.452.676 4.483.442 30.766
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.358.124 4.683.808 6.411.791 1.727.983
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 463.294 278.049 548.144 270.096
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 414.073 1.693.044 959.317 -733.727
7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.399.299 591.095 1.135.333 544.238
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 2.512.214 4.179.814 1.680.988 -2.498.826

10 = Ordentliche Erträge 14.565.495 15.878.485 15.219.015 -659.471
11 - Personalaufwendungen -10.377.367 -10.955.986 -10.660.360 295.625
12 - Versorgungsaufwendungen -294.174 -490.872 -682.575 -191.703
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -44.484 -42.156 -39.282 2.875
14 - Bilanzielle Abschreibungen -303.980 -330.952 -343.885 -12.933
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.221.203 -3.665.842 -3.103.895 561.948
17 = Ordentliche Aufwendungen -14.241.208 -15.485.808 -14.829.997 655.811
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 324.287 392.677 389.018 -3.660
19 + Finanzerträge 336.573 544.302 302.770 -241.532
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 -8 -8
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 336.573 544.302 302.761 -241.541
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21) 660.860 936.979 691.779 -245.200
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0
26 = Ergebnis (22 und 25) 660.860 936.979 691.779 -245.200

N27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 284.251 292.527 408.728 116.201
N28 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -246.781 -345.226 -207.724 137.502
N29 Verrechnungssaldo (N27 und N28) 37.470 -52.699 201.004 253.703

GPA NRW
Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2014

Gesamtergebnisrechnung

Bezeichnung
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Ergebnis         
2013

Ansatz         
2014

Ergebnis       
2014

Vergleich
Ansatz/Ist 

(Sp.3 ./. Sp. 2)

Nr. 1 2 3 4

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.418.491 4.452.676 4.452.676 0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.841.785 6.315.694 8.775.604 2.459.910
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 344.136 354.815 384.178 29.363
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 221.210 1.693.044 728.098 -964.946
7 + Sonstige Einzahlungen 5.459 0 911 911
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 363.147 544.302 324.052 -220.250
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12.194.227 13.360.531 14.665.519 1.304.988

10 - Personalauszahlungen -7.692.426 -8.353.658 -8.234.951 118.707
11 - Versorgungsauszahlungen -141.686 -157.815 -144.065 13.750
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -49.098 -42.156 -37.989 4.167
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -15.395 0 -35.133 -35.133
14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0
15 - Sonstige Auszahlungen -1.880.721 -3.432.539 -2.816.000 616.539
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -9.779.326 -11.986.168 -11.268.137 718.031
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 und 16) 2.414.901 1.374.362 3.397.382 2.023.019
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 31.198 0 393 393
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 11.108.613 7.680.321 12.296.645 4.616.324
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 11.139.811 7.680.321 12.297.038 4.616.717
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -11.900 -8.280 -32.438 -24.158
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -275.756 -257.952 -213.163 44.789
27 - Auszahlungen  für den Erwerb von Finanzanlagen -13.744.850 -9.251.918 -15.957.482 -6.705.564
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen -71.541 -156.324 -107.927 48.397
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -14.104.047 -9.674.474 -16.311.009 -6.636.535
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 23 und 30) -2.964.235 -1.994.153 -4.013.971 -2.019.817
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31) -549.334 -619.791 -616.589 3.202
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0 0 0 0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 0 0 0 0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen -2.522 0 -3.033 -3.033
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 0 0 0 0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -2.522 0 -3.033 -3.033
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32 und 37) -551.856 -619.791 -619.622 169
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 2.504.261 0 1.952.405 1.952.405
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln 0 0 0 0
41 = Liquide Mittel 1.952.405 -619.791 1.332.783 1.952.574

GPA NRW
Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2014

Gesamtfinanzrechnung

Bezeichnung

– MBl. NRW. 2016 S. 43



Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 1 vom 8. Januar 201648

Einzelpreis dieser Nummer 8,10 Euro
zuzügl. Porto- und Versandkosten

Bestellungen, Anfragen usw. sind an den A. Bagel Verlag zu richten. Anschrift und Telefonnummer wie folgt für
Abonnementsbestellungen: Grafenberger Allee 82, Fax (02 11) 96 82/2 29, Tel. (02 11) 96 82/2 38 (8.00–12.30 Uhr), 40237 Düsseldorf

Bezugspreis halbjährlich 57,50 Euro (Kalenderhalbjahr). Jahresbezug 115,– Euro (Kalenderjahr), zahlbar im Voraus. Abbestellungen für Kalenderhalbjahres-
bezug müssen bis zum 30. 4. bzw. 31. 10., für Kalenderjahresbezug bis zum 31. 10. eines jeden Jahres beim A. Bagel Verlag vorliegen.

Reklamationen über nicht erfolgte Lieferungen aus dem Abonnement werden nur innerhalb einer Frist von vier Wochen nach Erscheinen anerkannt.

In den Bezugs- und Einzelpreisen ist keine Umsatzsteuer i. S. d. § 14 UStG enthalten.
Einzelbestellungen: Grafenberger Allee 82, Fax: (02 11) 96 82/2 29, Tel. (02 11) 96 82/2 41, 40237 Düsseldorf

Von Vorabeinsendungen des Rechnungsbetrages – in welcher Form auch immer – bitten wir abzusehen. Die Lieferungen erfolgen nur aufgrund schriftlicher 
Bestellung gegen Rechnung. Es wird dringend empfohlen, Nachbestellungen des Ministerialblattes für das Land Nordrhein-Westfalen möglichst innerhalb 
eines Vierteljahres nach Erscheinen der jeweiligen Nummer beim A. Bagel Verlag vorzunehmen, um späteren Lieferschwierigkeiten vorzubeugen. Wenn nicht

innerhalb von vier Wochen eine Lieferung erfolgt, gilt die Nummer als vergriffen. Eine besondere Benachrichtigung ergeht nicht.
Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium für Inneres und Kommunales NRW, Friedrichstraße 62 – 80, 40217 Düsseldorf.

Herstellung und Vertrieb im Namen und für Rechnung des Herausgebers: A. Bagel Verlag, Grafenberger Allee 82, 40237 Düsseldorf
Druck: TSB Tiefdruck Schwann-Bagel, Düsseldorf und Mönchengladbach

ISSN 0177–3569

Hinweis:
Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter, die Sammlung aller Gesetze und Verord-
nungen des Landes NRW (SGV. NRW.) sowie die Sammlung der in Teil I des MBl. NRW. veröffentlich-
ten Erlasse (SMBl. NRW.) stehen im Intranet des Landes NRW zur Verfügung.

Dasselbe wird auch im Internet angeboten. Die Adresse ist: https://recht.nrw.de. Hingewiesen wird auf 
die kostenlosen Angebote im Internet unter der genannten Adresse. Dort fi nden Sie Links zu vielen qua-
litativ hochwertigen Rechtsangeboten.

Wollen Sie die Inhaltsangabe eines jeden neuen Gesetzblattes oder Ministerialblattes per Mail 
zugesandt erhalten? Dann können Sie sich in das Newsletter-Angebot der Redaktion eintragen. 
Adresse: https://recht.nrw.de, dort: Newsletter anklicken.


